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Der rechtliche Rahmen:

Seit dem 1.1.2005 gelten die verschärften Grenzwerte der EU-Luftqualitätsrichtlinie und ihrer Tochterrichtlinien zur Belastung mit Feinstaubpartikeln und zu anderen Schadstoffen. Mit der 22. BImSchV vom 22.9.2002 wurden sie in deutsches Recht umgesetzt. Bei Feinstäuben (Particulate Matter, PM10) ist rasches und konsequentes Handeln geboten, weil diese Partikel als krebserregend gelten. Nach der jüngsten Untersuchung der EU sind sie für 65.000 Todesfälle pro Jahr in Deutschland verantwortlich. EU-weit vorgeschrieben ist ein PM10-Tagesmittelwert von 50 µg/m3, der an 35 Tagen pro Jahr überschritten werden darf und ein Jahresmittelwert von 40 µg/m3. Ab 2010 sollen diese Werte drastisch abgesenkt werden (siehe Grenzwerte.pdf). Aber auch Konzentrationen unterhalb dieser Grenzwerte sind gesundheitsgefährdend. Es gibt keine Schwelle unter der Feinstäube ungefährlich sind, kein „no effect-level“. Die PM10-Belastung muss überall minimiert werden.
Verursacherbereiche

Als Verursacher von Feinstäuben kommen in Frage: Verkehr, Industrie und Braunkohleabbaugebiete bzw. andere Bereiche der Abgrabung/Abschüttung. Im folgenden werden nur die ersten beiden Aspekte behandelt. Auch bei den Verursachern Verkehr und Industrie bedarf es einer Einzelfallbetrachtung und der präzisen Ermittlung der Herkunftsbereiche. Das muss jeweils der LRP leisten und die Maßnahmen müssen geeignet sein, die Belastungen dauerhaft unter die Grenzwerte abzusenken. Die unten aufgeführten Maßnahmen zeigen eine allgemeine Strategie auf, die für eine dauerhafte Reduzierung des Feinstaubs geeignet ist. 

Für eine Verminderung der Feinstaubbelastung sind flächenhaft und langfristig wirksame Maßnahmen erforderlich. Punktuelle und kleinräumige Lösungen, die nur die Belastungen direkt an den Messstellen reduzieren wollen und vorrangig der Beschwichtigung der Bevölkerung dienen, lehnt der BUND ab. Ziel muss es sein die Feinstaubbelastung insgesamt zu minimieren.
An einer typischen innerstädtischen Messstelle überwiegen die Immissionen aus dem Verkehr mit einem Anteil von etwa 50%, vor der Industrie (etwa 15%), den Heinzkraftwerken (etwa 10%) und dem Hausbrand (knapp 10%). Die Immissionssituation und die Verursacher sind jeweils in den betroffenen Stadtgebieten genau zu ermitteln und in den Luftreinhalteplänen/Aktionsplänen zu analysieren. . 
Die Maßnahmen müssen zielgenau und verursachergerecht sein und auf mehreren Ebene wirken indem sie (a) die direkten lokalen Eintragungen mindern, zugleich aber auch (b) die städtische Hintergrundbelastung; (c) mittel- und langfristig ist auch die Absenkung der regionalen Hintergrundbelastung nötig (sektoren.xls). 

Das allgemeine Vorgehen: Planungsschritte
Auch zu anderen Schadstoffen – wie Stickstoffdioxid oder Benzol - gelten ab 2010 die gleichen Regeln.  Drei Schritte sind jeweils durchzuführen:

1.
Messen: Gemäß EU-Richtlinie und 22. BImschV (§§ 8, 10) müssen die Belastungen (a) flächendeckend und repräsentativ für die verschiedenen Schadstoffe und (b) an den Orten mit den höchsten Konzentrationen gemessen werden. Die einzelnen Bürger können Auskunft über die Belastung an ihrer Wohnung oder ihrem Arbeitsplatz verlangen (PM10-Beschwerdeformular.doc). Sie können dann Luftreinhaltemaßnahmen einklagen, wenn sie dauerhaft diesen Grenzwertüberschreitungen ausgesetzt sind, diese also an ihrer Wohnung oder ihrem Arbeitsplatz auftreteten;

2.
Langfristige Maßnahmen: Bei drohender Überschreitung der Immissionsgrenzwerte muss ein Luftreinhalteplan (LRP) aufgestellt werden mit langfristig wirksamen Maßnahmen (Wortlaut: mit den „erforderlichen Maßnahmen zur dauerhaften Minderung der Luftverunreinigung“  gem. § 47 Abs. 1 BImSchG). Die Luftreinhaltegebiete müssen groß genug sein, um die Ursachen der Schadstoffüberschreitungen zu ermitteln und um geeignete Minderungsmaßnahmen mit einem konkreten Zeitplan festzulegen. Auslösekriterium für die LRP ist die Überschreitung des Jahresmittelwertes des vorvergangenen Jahres. Die LRP einschließlich der vorgesehenen Maßnahmen müssen jeweils bis Oktober des Jahres nach Brüssel gemeldet werden. 
3.
Sofortmaßnahmen: Droht der PM10-Tagesmittelwert von 50 µg/m3 an mehr als 35 Tagen im Jahr überschritten zu werden, ist ein Aktionsplan aufzustellen, „der festlegt, welche Maßnahmen kurzfristig zu ergreifen sind“, um „die Gefahr der Überschreitung der Grenzwerte zu verringern oder den Zeitraum, während dessen die Werte überschritten werden, zu verkürzen“ (§ 47 Abs. 2 BImSchG). Die Maßnahmen müssen gleichzeitig auf die Verminderung der feinsten Partikelgrößen PM2,5 zielen (Art. 5 Abs. 3 EG-RL 1999/30 v. 22.4.99). Ggf. müssen auch Maßnahmen ergriffen werden, bevor Aktionspläne verabschiedet wurden. Auslösekriterium für Aktionspläne ist die Gefahr der mehr als 35-maligen Überschreitung der Tagesmittelwerte. 
Kriterien für die Auswahl von Minderungsmaßnahmen:
Die Maßnahmenzusammenstellung konzentriert sich auf die kommunale Ebene. Diese muss in Zusammenarbeit mit den anderen föderativen Ebenen (in NRW sind z.B. die Regierungsbezirke förmlich zuständig für die Aufstellung von LRP/Aktionsplänen) und den Umwelt-Fachbehörden der Länder sicherstellen, dass die Feinstaub-Grenzwerte unterschritten werden:

· Es muss verursachergerecht an der Quelle angesetzt werden (motorisierter Verkehr, Industrielle Anlagen, Kraftwerke, Einzelfeuerungen etc.). Maßnahmen, die nur an den Symptomen ansetzen (Umfahrungen belasteter Orte, Straßensperrungen nur an bestimmten Tagen mit akuter Gefahr der Grenzwertüberschreitung, Straßenspülungen, Staumanagement etc.) sind keine Schritte in die richtige Richtung. Die Maßnahmen müssen zielgenau sein, sollen gleichzeitig andere Emissionen (andere Schadstoffe wie NO2, Lärm ...) mindern und die urbane Lebensqualität insgesamt verbessern;
· ein zielführendes Set von Maßnahmen bringt nur Entlastung, wenn  sie gleichzeitig die direkten Eintragungen, die Aufwirbelung von Feinstäuben und die städtische Hintergrundbelastung mindern. Für die Einhaltung der zweiten Stufe ab 2010 muss auch die regionale Hintergrundbelastung abgesenkt werden; 
· Maßnahmen dürfen nicht auf bloße Einhaltung der Grenzwerte gerichtet sein, sondern es gilt ein generelles Minimierungsgebot. Flächenhaft und langfristig wirkende Maßnahmen sind punktuellen Eingriffen vorzuziehen;
· Maßnahmen müssen aus der Kenntnis der lokalen und regionalen Quellen und Belastungsschwerpunkte abgeleitet werden und sind auf den örtlichen und regionalen Einzelfall und die Ursachenanalyse des LRP zu beziehen. Die Maßnahmen sind einer Erfolgskontrolle zu unterziehen und ggf. zu ergänzen.
	Maßnahmen
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	rechtliche Grundlage
	BUND-Maßnahmenkonzept
	Beschreibung der Maßnahme
	Konkretisierung des BUND-Vorschlags für den Einzelfall 

	§ 45 Abs. 1 StVO
	Einführung einer „Umweltzone“ im Belastungsgebiet mit Nutzervorteil für Diesel-Kfz mit Partikelfilter bzw. Einfahrverboten in die Umweltzone für Dieselfahrzeuge ohne Partikelfilter

	Luftreinhaltegebiete in den von der Gefahr einer Grenzwertüberschreitung betroffenen Stadtgebieten sind als Umweltzone auszuweisen. In diese Zonen dürfen Dieselkfz (Pkw, Lkw, Busse) nur dann einfahren, wenn sie mit Partikelfilter ausgestattet sind.
Es wird durch diese Maßnahmen (a) der direkte Eintrag von Dieselruß-Partikeln in das belastete Gebiet gemindert, zugleich aber auch (a) die städtische Hintergrundbelastung, wenn die Ausweisung einer Umweltzone in hinreichender Größe erfolgt. (c) Mittelfristig wird über eine schnelle Marktdurchdringung der emissionsarmen Dieselfahrzeuge auch die regionale Hintergrundbelastung abgesenkt. 

Diese Nutzervorteile bewirken eine schnelle und durchgreifende Modernisierung der Fahrzeugflotte (Pkw und Nutzfahrzeuge) durch Nachrüstung bzw. Neuanschaffung mit Partikelfiltern und setzen eine technologische Lösung durch. Die Benutzervorteile minimieren Eingriffe in den Verkehr und können z.B. generelle Fahrverbote verhindern.
Die Einführung einer „Umweltzone“ bedeutet
· eine dauerhafte Sperrung des Belastungsgebietes spätestens ab 2006 für Dieselfahrzeuge ohne Partikelfilter. Die Fahrzeuge, die mit einem Partikelfilter ausgestattet oder nachgerüstet sind sollten durch eine Plakette gekennzeichnet werden. Zu dieser abgegrenzten „Umweltzone“ haben alle anderen Kfz ungehinderten Zugang;
· , dass die rechtlichen und technischen Voraussetzungen für Umweltzonen über eine BR-Initiative der Länder geschaffen werden muss: Verabschiedung einer Verordnung des Bundes zur Kennzeichnung der Dieselfahrzeuge, die mit Partikelfilter ausgestattet sind und zur Einführung eines entsprechenden Verkehrszeichens;
· die Notwendigkeit der Förderung der Nachrüstung von Diesel-Pkw mit Partikelfiltern über die Kfz-Steuer. Vorgeschlagen sind 350 € bei Neuanschaffung und 250 € bei Nachrüstung;
· Auch die Nachrüstung von Bussen sollte unterstützt werden wie z.B. in Nordrhein-Westfalen, wo 80% der Mehrkosten von Partikelfiltern bei Neuanschaffungen wie bei Nachrüstungen (ca. 6.000 € pro Bus)  vom Land übernommen werden. 

	

	
	Gesamtstädtische Reduzierung und Verlangsamung des Pkw-Verkehrs 

	Die o.g. technische Lösung ist unverzichtbar, reicht aber nicht aus, um die Unterschreitung der Grenzwerte dauerhaft sicherzustellen. Um die Aufwirbelung der Feinstäube durch den Verkehr zu vermindern, ist darüber hinaus eine Reduzierung des Pkw-Verkehrs in den belasteten Stadtgebieten notwendig. Der Pkw-Verkehr lässt sich leichter substituieren als der Lkw-Verkehr, insbesondere in größeren Städten und Ballungsräumen. Vorteilhaft ist es, die Maßnahmen schrittweise auf den gesamten städtischen Raum auszuweiten.

Die folgenden Maßnahmenpakete sind zu prüfen:

· Dosierung des in die Stadt einströmenden Verkehrs durch Pförtnerampeln und Verkehrsmanagement
· Geschwindigkeitsbeschränkungen auch auf Hauptverkehrsstraßen zur Reduzierung der Aufwirbelung von Feinstäuben (Tempo 30 hat ein Feinstaub-Reduzierungspotenzial von ca. 7 %) 
· Mobilitätsmanagement von Betrieben und öffentlichen Einrichtungen zur Förderung von Fahrgemeinschaften oder allgemeine Verbesserung der Pkw-Mitnahmemöglichkeiten z.B. über Internet (vgl. z.B. www.nrw.pendlernetz.de)

· Verzicht auf kapazitätserhöhende Straßenbaumaßnahmen

· Ausbau und Förderung des ÖPNV (Infrastruktur: z.B. durch zusätzliche Busspuren, Fahrplan: z.B. Taktverdichtung, Tarif: z.B. Umsteigeangebote)
· Mobilitätsmanagement in Betrieben zur Beeinflussung einer umweltgerechten Verkehrsmittelwahl von Beschäftigten, Verantwortung von Unternehmen zur betrieblichen Mobilität z.B. mit Firmentickets und zur Reduzierung der Pkw-Pendlerströme u.a.m.
· Förderung des Radverkehrs, z.B. durch Fahrradstreifen

· Parkraumbewirtschaftung (Stellplatzbeschränkungen im Stadtgebiet, Anhebung der Parkgebühren


Das PM10-Minderungspotenzial beträgt etwa 10-15 % zusätzlich. 
	

	
	Reduzierung und verbesserte Abwicklung des Güterverkehrs


	Die Umsetzung folgender Maßnahmenpakete ist zu prüfen:

· Lkw-Routenkonzepte: Lenkung des Güterverkehrs über unempfindliche Strecken und weiträumige Umfahrungen. Sperrung der Innenstadt für Lkw außer für Lieferverkehre (Begründung: Lkw haben einen relativ hohen Anteil an der Aufwirbelung von Feinstaub). Eine Wirksamkeit der Umlenkung von Lkw ist allerdings nur bei relativ hohen Anteilen an Lkw-Durchgangsverkehr gegeben;


· Lkw-Maut auch auf Bundesstraßen (Verhinderung von Ausweichverkehr auf die Ortsdurchfahrten wegen der BAB-Maut);


· City-Logistik (Bündelung des Ver- und Entsorgungsverkehrs)

· umweltfreundliche Baustellenlogistik
Langfristige Maßnahmen:

· Bereitstellung und Erhalt umweltfreundlicher Infrastruktur (Gleisanschlüsse) in Industrie- und Gewerbegebieten


· Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene


	

	
	Umverteilung des Straßenraums zu Lasten des Individualverkehrs
	(Langfristig wirksame Maßnahmen)
Städtebaulicher Umbau und Integration der Straßenräume (mehr Platz für Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV und Aufenthalt / Begrünung anstelle von Pkw-Fahrspuren) stärkt die Attraktivität der Stadträume für nichtmotorisierte Aktivitäten


	

	
	Langfristige Konzepte zur Reduzierung des Kfz-Verkehrs durch kommunale Planung (Verkehrsentwicklungsplanung) und regionale Planung

	(Langfristig wirksame Maßnahmen:) 
Planung verkehrssparsamer Raumstrukturen:

· Verkehrsberuhigung

· Stadt und Region der kurzen Wege

· Funktionsmischung in den Gemeinden erhalten und stärken

· Vorrang und Förderung der Innenentwicklung

· Wiedernutzung von Gewerbe- und Industriebrachen

· Orientierung der Siedlungsentwicklung an ÖPNV-Achsen

· Verhinderung von großflächigen Einkaufszentren an städtebaulich nicht integrierten Standorten


	

	
	
	
	

	Vom BUND abgelehnt werden die folgenden Maßnahmen:

	
	· Ortsumfahrungen



· kleinräumliche Verkehrsumlenkungen



· Straßenspülung







· Verbesserung des Verkehrsflusses





· generelle Fahrverbote


· Sperrung 
oder Nutzervorteile nur an einzelnen Tagen

	· Ortsumfahrungen, weil sie in der Regel Verkehr induzieren und die Kapazitäten des MIV und der MIV-Abgase erhöhen (vgl. BUND-Position zu den Ortsumfahrungen). Ortsumfahrungen werden die Feinstaubbelastungen nicht durchgreifend mindern, weil sie innerstädtische Verkehrsreduzierung nur bei ortsnaher Führung bringen. In diesem Fall erhöhen sie aber zugleich die städtische und regionale Hintergrundbelastung durch Feinstaubpartikel.

· kleinräumliche Umfahrungen von Messstellen, weil sie die Belastung nur von einer Straße in eine andere verschieben. Sie verteilen die Feinstaubbelastung innerhalb einer Stadt um, anstatt sie zu reduzieren. In der Regel sind die zusätzlich belasteten Straßen (noch) weniger geeignet, den Kfz-Verkehr aufzunehmen.

· Straßenspülungen (auch: Naßreinigung, Besprenkelung von Straßen), weil sie nur minimale Entlastung bei sehr hohen Kosten verursachen. Ihre Absenkungswirkung wird – nach Untersuchungen in Berlin – auf 1-2% geschätzt. Sie vermindern auch nicht die Fahrzeugabgase, die die gefährlichste Feinstaubfraktion mit den kleinsten Durchmessern stellen. Die sich auf der Straße absetzenden Feinstäube enthalten die groberen Feinstaubfraktionen, die weniger tief lungengängig sind.
· Verbesserung des Verkehrsflusses: Verlängerung von Grünphasen an Ampeln für den Autoverkehr („Grüne Welle“), Beschleunigung des Verkehrs u.ä. wirken meist kontraproduktiv, weil höhere Geschwindigkeiten sowohl Aufwirbelung als auch die Emissionen der Fahrzeuge erhöhen, außerdem der Umweltverbund benachteiligt wird. Bessere Lösung: Pförtnerampeln sowie Verlangsamung und Verstetigung des Verkehrsflusses; 

· allgemeine Fahrverbote für alle Pkw nach Zufallskriterien wie Endziffern der Nummerschildern oder zeitliche Sperrungen sind Maßnahmen mit einer tiefen Eingriffswirkung, die nur wenig auf die Verursacher wirken. Dadurch wird v.a. die Aufwirbelung reduziert, eine Minderung der lokalen Eintragungen und der Hintergrundbelastung erfolgt nicht. Bei einem totalen Fahrverbot im Belastungsgebiet beträgt das Minderungspotenzial höchstens 15%. Das vom BUND vorgeschlagene Maßnahmenset (Umweltzonen mit selektiven Fahrverboten für Diesel-Kfz ohne Partikelfilter, Reduzierung des Verkehrs und Verlangsamung/Optimierung des Verkehrsflusses) erbringt dagegen eine weiter gehende Minderung der PM10-Belastung. 
Werden die vom BUND vorgeschlagenen Maßnahme nicht oder nicht rechtzeitig ergriffen, können auch generelle Fahrverbote nötig werden. 
· meteorologisch begründete Maßnahmen, Verkehrslenkung oder Verkehrsmanagement nur an einzelnen Tage mit Grenzwert-Überschreitungsgefahr: Ohne gleichzeitige Reduzierung der städtischen Hintergrundbelastung sind die Minderungspotenziale nur gering.

	

	
	
	
	


	rechtliche Grundlage
	Industrie - Maßnahmenbündel, Einzelmaßnahme 
	Begründung

	§ 17 BImSchG
	Zuständig: Staatliche Gewerbeaufsicht:
Auflagen für emittierende genehmigungsbedürftige Anlagen auf Einhaltung der Betreiberpflichten
	

	
	Auflagen für emittierende nicht genehmigungsbedürftige Anlagen auf Einhaltung der Betreiberpflichten??
	

	BauGB
	Auflagen an emittierende Betriebe im Bauleitplanverfahren
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	rechtliche Grundlage
	Kraftwerke, Einzelfeuerung - Maßnahmenbündel, Einzelmaßnahme 
	Begründung

	BauGB (z. B. a. § 9 GO NW)
	Anschluss- und Benutzungszwang für Fernwärmeversorgung (Ausweisung von Baugebieten)
	

	B-Plan: § 9 (1) Nr. 23 BauGB
	Satzung für den Betrieb emittierender nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen (z. B. Haus-Einzelfeuerungen etc.)
	

	
	
	


	rechtliche Grundlage
	Braunkohle, Abgrabungen, Abschüttungen 
	Begründung
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